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Vergütung von eingespeistem Photovoltaikstrom
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Antwort von

Frage vom 04. März 2026
Immer wieder beklagen Betreiber von Photovoltaikanlagen, dass die Liechtensteinischen Kraftwerke (LKW) die 

ins Elektrizitätsnetz eingespeiste Energie mit weniger als CHF 0.06 pro kWh vergüten. Gemäss dem 

Energieeffizienzgesetz (EEG) sowie der dazugehörigen Verordnung erfolgt die Vergütung seit dem 1. Januar 

2023 grundsätzlich zu marktorientierten Preisen. Sofern diese, gemessen an einer definierten Referenzanlage 

beziehungsweise Referenzproduktion, im Jahresdurchschnitt unterhalb der gesetzlich vorgesehenen 

Mindestvergütung liegen, ist im Folgejahr ein Ausgleichsbeitrag vorgesehen. Hierzu meine Fragen:

* Wie genau berechnet sich die Vergütung für eine ins Elektrizitätsnetz der LKW eingespeiste Kilowattstunde 

Photovoltaikstrom, insbesondere die Zusammensetzung des marktorientierten Preises, und die exakten 

Berechnungsmodalitäten des jährlichen Durchschnitts?

* Weshalb ist für die Berechnung des durchschnittlichen marktorientierten Preises beziehungsweise des 

Ausgleichsbeitrags eine definierte Referenzanlage beziehungsweise Referenzproduktion erforderlich?

* Wie wird diese Referenzproduktion konkret festgelegt (Parameter, Anlagengrösse, Produktionsprofil)?

* In welchen Fällen kann es effektiv dazu kommen, dass die ausbezahlte Vergütung unter sechs Rappen pro 

kWh liegt, und wie wird in diesen Fällen der Ausgleich im Folgejahr abgewickelt?
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